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Dir WMen in dm Senat werden sortgesejt:
Siebenzchnler Canton: Tessin.

B. Ruses ni, Mitglied der Tagsatzung, wird
iui dritten Stimmenmehr mit zo Stimmen' ernannt.

Erstes Stimmenmehr: Farina, Mitglied der Tag-
satzung 22; Rusconi iz; Caglioni, Gefttzgeb. Rath

-0; Mm.cneci, Gesetzgebungsrath 6; Franzivni, Oberr.

2; Aug. Magonia von Bellen; 1 ; Marca, Mitglied
der Tagsatzung i ; Rusca, Mitglied der Tagsatzung i
Stimmen.

Zacytes Stimmenmehr: Rusconi 22, Farina 19,
Caglioni y, Marcacci 5 Stimmen.

Drittes Slimmenmehr: Rusconi zo, Farina 17,
Caglioni 7 Stimmen.

Der B. Rusconi erklärt müntlich, seine Er-

Nennung nicht annehmen zu können.

Achtzehnter Canton: Appen; ell.
B. Zollikofer, Mitglied der Venv. Kammer,

wird im vierten Slimmenmehr mit Stimmen
ernannt.

Erstes Stimmenmeh? : Volt, Mitglied der Tagsat-

zung hat ir; Rüti, Mitglied der Tagsatzung 11;
Gras, G- Räch 7 ; Zuber, Obcreinnehmer ; ; Zollikofer

5, Mttelholzer, G. Naîh 4; Falk, Lxsen. 8; Krus,
Mitglied der Tagjätzung 1; Zellwegcr, gew. Mitglied
der Tagsatzimg i, Stimmen.

Zweytes Stimmenmchr: Bolt 20, Rüti 10, Fallt
zo, Graf 7, Zollikofer 6, Mtttclholzer 4, Zuber 1,

Stimmen.
(Bolt erklärt, daß ihm die Stelle anzunehmen

unmöglich wäre-)

Drittes Stimmenm.hr: Zollikofer 20, Rüti n,
Graf !i, Falk 10, Mittrjholzer 4, B?!t 2 Stimmen.

Viertes Slimmenmehr: Zollikofer za, Graf 10,
Falk 6, Mettelhslzer 6 Rüti ; Stimmen.

Neunzehnter Canton: S ch a fh a u se n.

B. Mû lie r, Mitglied der Tagsatzung, wird im
fünften Stimmcnimh? mit ;; Stimmen ernannt.

Erstes Simmeumehr: Stvkar, Mitgl. der Tagsat-

jung 2;; Müller 10; Pfister b. Goldst 9; Pfister,
Obercinnehmer 7; Stoekar, Gesctzgebungsrarh 4;
Stammen, Exstn. i, Stimmen.

Stock ar erklärt mündltch, die Ernennimg nicht

annehmen zn können.)

Zweytes Stimmenmchr: Pfister b. Goldst-6, Pfister,

Odwemnehmer n, Müller 12, Stokar, Gesttzgeb.

Rath l» Stimmen.
Drittes Slimmenmehr: Stokar, Gesttzgebungs-

Rath 1; ; Müller 14; Pfister b. Goldst ,4 ; Pfister,
Obercinnehmer iz Stimmen.

Viertes Slimmenmehr: Mülbr 2;; Stoekar, Gc«

sitzgcbungsrath 20; Pfister b. Goldst. iz Stimmen.
Fünftes -Stimmenmehr: Müller zz; Stockar, Gc-,

sitzgebungsrath 17 Stimmen.
Der B. Müller erklärt muidlich seine Erneu«

nung nicht annehmen zu können.

Man schreitet mm zu den nicht nuhr an Cantone
gebundenen eilf übrigen Senatswahlni.

Erste Wahl: B. Meyer, Iustizministcr, wird
im zweyten Scimmmmchr mit Stimmen ernannt.

Erstes Stimmenmchr: Meyer 26; Koch,Dcp. 8;
Zimmermann, Vollz. Rath 4; Wyttenbach, Gesetzg/
Rath 4; Füßli, G-sttzgebungsrarh ; ; Pidoi x, Dcp. 1 ;
Wieland, Den. i; Eccrecan, Dcp. 1 ; Haller, Cp-
minister 1 ; Marca, Dep. i; Duveluz, Dcput. 1 ;
Augustini, Dep. 1; Lastecherc, Dep. i; Münger,
Dep. i; Tilman, Atvoc. 1.

Zweytes Stimmenmchr : Meyer zy Koch y, Wvt,
tenbach 2, Füßli 2, Zimmcrmaun i, Sccretan 1,
Stimmen.

Zweyte Wahl. B. Zimmer mann, Mit«
glied der Tagsatzung, wird im vierten Stimmenmehr
mit 28 Stimmen ecnannnt.

Erstes Stimmenmchr: Zimmermann >8; Koch,
Dep. 9; Wyttenbach, Gcstzg dungêrach 7; Füßli,
Gesetzgebungsrath 7; Pidoux, D>p. ?; Wieland,
Dep. 2 ; Dolder, Vollz. Räch i ; Weber, Dcp. 1;
Wegmann, Dcp. 1; Marca, Dep. 1; Cecrelan,
Dep. 2; Grafenried, Dep. 1; B-gvst, Minister i,
Stimmen.

Zweytes Stimmenmchr: Zimmermavn 24, Wyt.
tenbach 11 Füßli io, Koch 9, Wieland 1 Stirnen.

Drittes Stimmenmchr: Zimmermann 27, Wyt,
tenbach 15, Koch 8, Füßli 7 Stimmen.

Viertes Stimmenmehr: Zimmermann 28, Wyt«
tenbach 18, Koch 8 Stimmen.

Gesetzgebender Rath, 18. September.
Präsident t L ü t h a r d.

Folgende Botschaft wird verlesen und an diePolizen.
Commißion gewiesen:

B. Gesetzgeberk Sie haben dem Vollz. Ralh die

bcnliegend wieder zurückkommende Bilkschrift des B.
Friedrich Wafer von Kirchenthurnen C- Bern übersen,

dct, worin er sich beschwert, daß die Perw. Kämmet



und der Vollz. Nalh ihm die Erlaubniß zur Forts tzuug

einer der dortigen Gemeinde durch ei» Decrctvom >'5.

August >7?8 bewilligten Wirthschaft verweigert hade.

Der Voll;. Rail) steht nicht an, Ihnen B. G. den

verlangten Bericht hierüber zu geben.

Durch das Gesetz vom 20. Winterm. >8c>c> ist eine

allgemeine Revision aller Wirthschaft n verordnet und

dabey vorgeschrieben worden, daß bey den zu erth i-

ienden Bewilligungen, ausser der Untersuchung über

die Schiklichkcit der Gebäude, auf las Bedürfniß der

Gegend Ruksicht genommen werden solle. Nur die

Wirthschaften, die bereits vor Umänderung der vor-

niaiigen Verfassungen ein Wischschaftsrecht besassen,

sollten zufolge des Gesetzes ohne àraieg nde Gründe

nicht eingezogen werden.

In Befolgung tiefte gesetzlichen Vorschriften hat die

Verwailungskammer von Bern den B. Wafer in seinem

Begehren um die Erlaubniß zur Fortsetzung seiner

Tav.rne Wirthschaft abgewiesen, und der Vollz. Rath
Hach nachdem auf eine Bittschrift d-6 Pelenten vom

29. April eine nochmalige Untersuchung vorgegangen

war, diese Entscheidung durch einen Beschluß vom zc>.

Juni bestätigt, weil Kirchenchurn n kein beträchtlicher

Ort ist, und im nahe gelegenen (keine Viertelstunde

enlsernten) Mühieihurnen, dem Hauptorte des D>-

strikts, eine Taverne-Wirthschaft ist; ausserdem in der

Nähe dieses kleinen PasscS in allen Dörfern von Stund
zu Stund sich Tavernen-Wirthschaften befinden, und

in tiefer Gegend kune Jahrmärkte gehalten werden.

I» Nükstcht des von den gefttzz. Räihen ertheilten

Décréts vom 15. August ,798 ist zu bemerken, daß

damais, weit noch keine Cvmpelenzen der verschiedenen

Behörden bestimmt waren, eine Menge von Gegenstän»

den vor die Gesetzgebung gelangten, die gar nicht da«

hin gehörten, und daß jenes Decret nur bedingt ist,

indem es darinn ausbrükiich heißt: „Es sh beschlos-

sen, einstweilen unter dem gewohnten Vorbehalt der

Gemeinde Thurncn zu erlauben, ein Wirihshaus errich«

ten zu dörsen, in Erwartung eines allgemeinen Gesetzes

über diesen Gegenstand." Deswegen glaubte der Vollz.
Nach auch nicht, daß diese Wirthschaft eine Ausnahme

von der allgemeinen Regel seyn solle. Er überläßt aber

Ihrer Weisheit B. G. hierüber das Gutfindcnde zu

entscheiden.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz.

Commißion gewiesn:
B. Gesetzgeber! In Ihrem Dccrctsvorschlage vom

5. Herbstm. wodurch der Dcrfschast Corcelles bewil.

lizt werden soll, sich von der Kein. Peterlmgen zu smdern,
scheint .dem Volt;. Rath der erste Artikel, nicht bestimme
genug ausgedrükt, und der Sinn des deutschen Taxies
mit icnem deS französischen nicht voltkommen überem,
stimmend. In jenem wird gesagt, daß es. der Dorf,
schaft Eorcelles, die mit Der Gemeinde Petcrimaen
bisher in eine Cio-lgememdewereint War, -gestattet fe >
sich von dieser zu trennen; und der französische Te.t
spricht von einer mitbuvg e r l i ch em Verewigung
(réuni - en oomdom-geoisie). Zur .Berichtigung diese
zwey versbiedenen Ausdrücke glaubt der Voll?. Rath,
daß es nöthig sey, die Trennungàl g nan zu de,

stimmen, und die Bevollmächtigung zur Tiiei!» :g der
bisher gemrmscizaftiich bcftssnen Gemeindgük.r a>f
eine Weift aufzustellen, die weder einen 'Zweifel noch
ein Misverständniß zulassen'könnte. Demnach schlägt

Ihnen B. G. der Voll; Räch vor, .den ersten Artikel
des Décréts im französischen Tcple.aüf so gu de Ärl gu
bestimmen:

„ II err permis au village cle Lorcel'es stusgu'icK
reuni combourgsoisie avee la commune vie'llavelne,
sis s'en séparer er cle proeecker en consêguenee aux
partage cles Kiens communaux possestes mäivisemenc

par ces cleux eommunes, "
Folgeuve Boischaft wird verlesen:

B- Gesetzgeber! Ioh. Voicsn, gebürtig von Malpo,
tricn im Piémont, zn Lyon angeftssen, wurde in Thun
auf einer Beutelschneiderey ertappt, seines LcugnenS
ungeachtet der That überwiesen, mnd von den, Ean-
tonSgericht Oberland zweytinstanzlich unter dem -â.
May l8°o zu gjähriger Einsperrungsstraft verurth-iit.
Nachdem er diese Strafe nun àr ein Jahr cus z^.
standen hat, bittet er, daß ihm der noch Ädrig? Theil
derselben in eine Verbannung aus Helvetic» venvan.
dell werde.

W nn der Vollz. Roch bedenkt, daß Job. Voiren
nach der ganzen Strenge des Z. ,84 des peinlichen

Gesetzbuchs verurtheilt worden ist, vdschon derselbe

nur von Diebstählcn an Jelbgeräthschaften und öss.mt.

lich ausgestellte» Sachen redet, und der Beutelschiiei,

dereyen in dem ganzen Penalcodex nirgend auödrükltch

Erwähnung geschiehet, daß das Gestohlne ungesäumt
wieder erstattet wurde, daß Voiren ein Fremder ist,
dessen Unterhalt dem Staate zur Last fällt, und daß

ihm durch die Bannifation alle Mittel benommen wer-
den, diesem Staate fernerhin zu schaden, so fühlt sich

der Vollz. Rath geneigt, das Begehren deS Bittstellers
bch Ihnen B. G. zu unterstützen, und schlägt Ihnen
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demnach/ rmter Zusendung sämtlicher Akten, 'vor,
seine Straft in eine Verbannung aus ganz Helvetica

zu vcrwandöln.

Der Rath beschließt, über dieses Begehren nicht

einzutreten.
Folgendes Gutachten der Civilgesetzgeb. Commißion

wird in Berathung und der Antrag desselben hierauf

angenommen:
G- Gesetzgeber i Die Gemeindskammer von Noreaz

im Distrikt Petcrlingen findet Ihr Gesetz vom 4. Juli
lezrhin nicht bestimmt und deutlich genug, möchte

daher den unchlichen Sohn ihres verstarb. Mitorlsdür-

g rs Guisolard nicht in das Gemejndsbürgerrccht auf-

nehmen, und frägt an: wann dies Gesetz seinen An-

fang nehme?

T i Gemeindskammer von Enney im Distr. Grcyers

findet hingegen dieses Gesetz ganz deutlich, und sie weiß

oanz bestimmt, daß jedes unehliche Kind ohne Unter-

schied die Ortsbürgcrrechte seines VaterS habe und

htrden solle.

Diese Gemeindskammer möchte aber von Ihnen
wissen, wie es mit den ehiichen oder unehtichen Kin.
den, solcher Väter oder'Mutter soll geHallen werden,

welche von einem Orlsdürger ausser der Ehe find

erzeugt worden, bereits aber verstorben find und somit

nie das Orisbürgerrecht genossen haben.

V. G. Sie werden sich erinnern, daß die Voll-

ziehung Ihnen bereits anzerathen Halle, auch derglei-

chcn Kinder zum Ortsbürgerrecht ihrer Großeltern zu

verhelfen; Sie fanden aber die Sache zu bedenklich,

und wollten geflissentlich nichts darüber verfügen, hie.

Mit die Sache in Staiu quo verbleiben lassen.

Ihre Commißion, die das Gesetz vom 4. Heumon.

lezthin ebenfalls deutlich und bestimmt findet, und

keine Gründe kennt, um Jhuen das Eintreten

in die von der Gemeinde Enney aufgeworfene Frage

einzureichen, hat die Ehre Ihnen vorzuschlagen, beyde

Petitionen zu Handhabung des Gesetzes der Vollziehung

zu übermachen.

Folgendes Gutachten der Civilgesetzgeb. Commißion

Wird in Berathung genommen:

B- Gesetzgeber! Heinrich Weber von Ormatingen,

Bandfabrikarbciter in Basel, und seine Ehefrau Sus.

Catharina Kyburz von Erlisbach, welche kinderlos sind,

bitten Sie um die Erlaubniß, ein gegenseitiges Ver-

mächtniß errichten zu dürft», da die Frau keine Erben

weder in ans- noch absteigender Linie hat, und der

Vster des Mannes nach dem in der Bittschrift beyge.

fügten von dem Notar B. Herzog attcstirten Handzei-
chcn dazu einwilliget.

Die Iustizcommißion rathet Ihnen B. G. an, diese

Bitte zu gewähren, weil das Nämliche in ähnlichen
Fällen schon geschehen ist. Wir schlagen Ihnen daher
folgenden DecretSvorschlag vor:

Der gcsitzgeb. Rath — Auf die Bittschrift des B.
Heinrich Weder von Ormatingen, Bandfabrikarbeiter
in Basel, und seiner Ehefrau Sus. Catharina Kyburz
von Erlisbach. wodurch dieselbe mit Bestimmung deS

VaterS des Heinrich Webers, da die Ehefrau keine

Erben weder in auf- noch absteigender Linie hat, ein
gegenseitiges Testament errichten zu dürfen begehreu z

Nach erklärter D mglichkeit, — beschließt:
Den Bittstellern ihre Bitte zu gewähren.

Der Rath verwirft dieses Gutachten und beschließt
folgende Botschaft an den Vollz. Rath:

B. Vollz, Räthe! Der B. Heinrich Weber von Or-
matingen, Bandfadrikant in Basel, bewirbt sich in
deykommender Bittschrift um die Bewilligung des ges.

Raths, mit seiner Ehefrau S'ssanna Catharina Kyburz
von Erlisbach einen gegenseitigen Erbfolge-Contrakt
errichten zu dürfen.

Ehe aber der gesitzg. Rath in diesis Begehren ein-
treten kann, bedarf er mehrerer Aufschlüsse über die
Wahrheit sowohl der in der Bittschrift angegebenen
Einwilligung des Vaters, als auch des Vorgebens,
daß die Frau keine Erben weder in auf- noch adstci,
gender Linie habe, weiches leztere auf keine Weise be-

scheinigl ist. — Der gesitzg. Rath ladet Sie B. V. R.
daher ein, ihm die nöthigen Aufschlüsse über diesen
Gegenstand znkommen zu lassen.

Die Criminalgesetzgeb. Commißion legt über die für
den Ludwig Regamey von Lausanne vorgeschlagene
Strafmilderung ein Gutachten vor, das für z Tage
auf den Canzicytisch gelegt wirb.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz.
Commißion gewiesen:

B Gesetzgeber! Durch Ihre Botschaft vom 2. Sept.
haben Sie dem Vollz. Ualh angezeigt, daß Sie es

zwekmäßig finden, dem B. .Caspar Bodmcr von Zürich
ein Patent für die Verkohlung von Torf zu ertheilen,
daß Sie aber glauben, es sollten demselben noch einige
iu Ihrer Botschaft angegebene Bedingungen beygefügt
werden. Der Vollz. Rath hat Ihre Bemerkungen qe.
gründet befunden, und nach denselben die Patente abge,
ändert; er zweifelt daher nicht, daß Sie dieser nun
ihre Sanction ertheilen werde». (Forts, folgt.)
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